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(denn die erste Bothschaft liegt den Akten nicht
bei) aber aus der Bolhschaft vom 4. Sept.
errathet, so trug das Direktorium bei der Ge-
sezgebung auf die Ratification verschiedener
Verkäufe von Nationalgütern in den Kantonen
Baden, Aargäu, Solothurn und Leman an;
der große Rath verlangte aber vorläufig einen
Ernt dieser Güter, der ihm von dem Direkte-
rium unterm erwähnten 4- Sept. zugestellt
wurde, und der den gegenwärtigen Akte» beiliegt,
allein nichts als den Namen des Grundstücks,
die Schätzung desselben, den Kaufpreis, und
nicht einmal allenthalben den Flacheninhalt an-
zeigte.

Wie es scheint, (denn auch dieses Aktenstück
fehlt) begehrte der große Rath noch mehrere
Data, da dcnn auf eine wiederholte Botschaft
vom lg. Sept., die auf Beschleunigung dieser
Sache anrrug, und von einem etwas bestimm-
tern ebenfalls beiliegenden Etat begleitet war,
derselbe einen Beschluß faßte, wodurch 15 die-
ser Verkaufe, deren Objekte sammilich im Kant,
beman liegen, ratificirt wurden; dieser Beschluß
macht diesmal den Gegenstand des von Eurer
Commission abzustattenden Rapports aus.

Bürger Senatoren Wenn die Genehmigung
der Verkaufe des Vollziehungsdirektoriums durch
die Gesczgcbuug nicht eine leere Formalität
seyn soll, so muß die Gtsezgebuug den Werth
des KaufsobjektS beurtheiln,, das Verhältniß
des Kaufpreises zu demselben prüfen, und die
Unmöglichkeit bessere Bedinge von dem Käufer
zu erhalten, berechnen können.

Damit sie dieses könne, bedarf sie nach den
Begriffen Eurer Commission: 1. Einer genauen
Beichreibung des KaufsobjektS in Absicht auf
Lage, Flacheu-Inhalt, Beschaffenheit, Vor
theile und Beschwerden.

«'Die Fortsetzung folgt.)

Vollziehungs-Direktorium.
Das Vollziehungsdirektorium der heiv Revubl

m Erwägung, daß der zufolge des Amnestie-
gesctzes vom y. August gefaßte Beschluß »omt4. des nämlichen Monates, in die vom Feinde

besezi-n Kaneoue n-chr geiangcn, und
^mllch die IN diese Kantone von ihren Corvscntn»chene» Individuen die in dem Beschlusse

Bedingung in Rükstcht des festgcsez-t.» vermine, innerhalb welchem die Deserteurs

zu ihrem Corps zurükkehren sollten, nicht er-
füllen konnten;

In Erwägung, daß diese Individuen durch
jene Hindernisse von der Wohlthat des Gesetzes
nicht ausgeschlossen werden können, wofer»
sie jezt, da jene Kamone vom Feinde befreit
sind, den Federungen des Gesctzes und des
angezogenen Beschlusses Genugthuung leisten,

beschließt:
1) Zur Erfüllung der in dem Gesetze vom y.

und in dem Beschlusse vom 14. Augnst festgc-
sezten Bedingungen ist für jene Deserteurs,
welche in die vom Feinde besezt gewesenen Kau-
tone zurükgezogen, der Termin bis zum 15.
November ausgesezt.

2) Zur Bekamttmachung des gegenwärtigen
Beschlusses ist der Kriegsminister beauftrage

Litterarische Gesellschaft deö Kau
tons Luzcrn.,

Sechs und dreißigste Sitzung, 24. Okt.

(Beschluß.)
(Beschluß der Discussion über die Mittel gegen

Wucherkheurung.)
A nich : Der Wucher und die gegenwärtige

Theunmg, insofern sie dadurch entsteht, schäu-
det das Zeitalter der Aufklärung und besserer
Gesetze. Es fehlte nur noch das, um unser
Unglük voll zu machen, daß man aus Enghcr-
zigkeit und Eigennutz zu den Kriegsübeln noch an-
dere, neue Uebel schuf. Die erste und eine
ernste Wachsamkeit auf die Bemühungen des
Wucherers und Vorkaufcrs mangelt. Jezt wird
diese Wachsamkeit um desto nöthiger,"da Wu-
cher getrieben wird unter dem Vorwand) den
Geireidcbcdürftigen beizustchen ; in dieser Schuld
sind meistens die Lieferanten, Commissars und
Entrepreneurs. Daher erklärt sich's auch, daß
Armeen, die doch von dem Lande zehren, in
welchem sie sich aufhalten, nichtsdestoweniger
stets Mangel leiden. Eine bessere Moral im
Schulunterricht wird diesem Uebel mir der Zeit
mehr Einhalt thun können, a!S Verordnungen,
Aufsicht und Strafen.

Guggenbmhier durchgeht die Mittel, die
Mohr gegen die natürliche sowohl, als er-
künstelte Thcurung vorschlagt; Den ersten; (bc-



treffend die natürliche Theurung giebt er sei-
nen unbedingten Beifall; die andern aber (ge-
gen die Snchertheunmg) müßten, glaubt er,
mit Behutsamkeit angewandt werden, um der
bürgerlichen Freiheit nicht zu nahe zu treten.
Ein freier Bürger habe das Recht auf sein
Eigenthum; wollte man ihn in Ausübung deft
selben m sehr einschränken, wollte man dem
freien Kauf und Verkauf zu lästige Schranken
sehen so wirrde dieser Zwang dem freien Bür-
ger zu gerechten Klagen Anlaß geben.

Mohr (nachdem er angemerkt, daß jeder
Bürger nur in soweit seine Rechte ausüben
darf, als er die Rechte seiner Mitbürger da-
durch verlczt) macht die Gesellschaft aufmerk-
sam auf die furchtbare Schnelle, mit der im
Kanton Luzern feit wenigen Wochen die Getrei-
deprcise steige». Am lezren Markttage sey der
Matt um 8 fl. gestiegen, so daß 4 Pf. Brod
wirklich y 1/6 Batzen zu stehen kommen. Er
kennt die Ursachen dieses bedenklichen Uebels
nicht alle, doch glaubt er, es rühre zum Theil
daher, daß nicht nur die ausgehungerten (eh-
malige») Kantone llri, Gchwyz und Unter-
Walde», sondern selbst die Kanroue Zug, Zu-
rich und Baden, seit dem der Paß gegen
Schwaben geschlossen ist, sich aus dem Kanton
Luzern mit Geweide versehen. Auch findet er,
daß in der Gemeinde Luzern die Fleischtaxe
unveichältnißinutstg hoch, in Hinsicht auf den

'Preis des Schlachtviehes, angeftzl ist: man
zahlt in Luzern das Rindfleisch y i/z Kreuzer, da
es auf dce Landschaft 6 Kreuzer, und im
Kanton Bern 5 Kreuzer kostet. Er schlägt der
Gesellschaft bor, deftVerwiàngskammer des
Kantons Lnzera geziemende Vorstellungen über
diese zwei Punkte zu machen, und sie einzu-
laden, dieselben ihrer ernstlichen Aufmerksam-
keit zu würd gen. Auch wünscht er, B. Schift
manu, obwohl er nicht Mitglied der Gesell-
schuft sey, möchte ihr, als ein sachkundiger
und rechtschaffener V-mn, über die »»verhalt-
nißmäßigeFlcischtaxe seine Meinung mitth.ilen

Keller öennzt t icsen Anlaß, der Gesellschaft
die angenehme Anzeige zu machen, daß ein
offizielles Schreiben von Bern eingetroffen, in
dem die Regierung die Versicherung gebe, sie

stehe wirklich in Unterhandlung für einen Ge-
treidekauf mit der fränkischen Republik. Auch;
habe die Verwultungskammer zu Luzern an alle!

Munizipalitàtt» des Kantons geschrieben, um!

2s2

von ihuen ihre respektive Ftkischtaxe, und zu?
gleich Vorschlage zu vernehmen, wie die Fleisch-
preise in der Gemeinde Luzern könnten herab,
gesczt werden. Uebrigens stimmt er zur ange-
tragenen Adresse an die Verwaftungskammer,
und ladet (als Präsident der Gesellschaft) den

B. Sch-fmann ein, Mohr's Wunsch zu eni-
sprechen.

B. Schifmann sagt, es komme ihm nicht

zu, ein Urtheil über die Fleischtare ;» geben,
wohl aber glaube er, der Gesellschaft bemer-
ken zu müssen, daß die augeublikliche Wohl-
ftilheit des Fleisches auf dem Lande daher

komme, daß bemühe jeder, der Vieh habe,
es aus Mangel an Futter oder aus Furcht
schlachte ; und wen» die Regierung hierin nicht
schnelle und bestimmte Maaßnahmen treffe, s«

werde im nächsten Frühjahr ein unglaublicher
Mangel an Hornvieh die Schweiz drücken.

Guggeubühler ist derselben Meinung,
und warnt vor dem zu wohlfeilen Fleisch, dem

es werde oft ungesuudes Vieh geschlachtet ms

zum Kauf angeboten ; nichtsdestoweniger stimmt

er zur Adresse an die Verwaftungskamner, die

auch von der Gesellschaft einmüthig besciMü«
wird.

Für die nächste Sitzung wird folgende Frage

festgcsczt: »Durch welche Mittel kömich

die Sitzungen der litterarischen Gesellschaft
stets anziehender für ihre Mitglieder gemM
werden?"

Inländische Nachrichten.
Glarus, den zl. Okt. Bürger Regierung^

statthafter! Heute Morgens 5 Uhr stnd die

Truppen, so in Elm standen, aufgebrochen,
und haben durch das berühmte Marünsiow
den Weg nach Flimbs genommen, wo sich

eine zweite Colonne mit ihnen vereinigte, chch

sioffe Ihnen mit meinem nächsten Schreiben die

Nachricht eines neuen Sieges geben zu könne».

Gruß und Freundschaft!
Heer.

Der Statthalter des Kantons Lmth wstdft

dem Statthalter von Bern unterm 1. Ndvemv r

daß die frànk. Colonne, die kaut dem >

vom zu. Okt. gegen Flimbs aufgebrochen w»

sich von Reichenan in Bündttn bemächtigt y
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